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„Daß es mir  – oder Allen  – so scheint,  
daraus folgt nicht, daß es so ist.“

Ludwig Wittgenstein

A. Einleitung und Problemaufriss

In den Reihen der strafrechtlichen Erfolgsdelikte finden sich unter den 
§§ 253, 263 und 266 StGB drei Tatbestände, die zum Schutze des Vermö-
gens auf Posten gestellt sind1, und deshalb bezeichnet man sie als Vermö-
gensdelikte.2 Auch wenn ihr jeweiliger Wortlaut mit individuellen Formulie-
rungen aufwartet,3 so eint diese Strafnormen nach allgemeiner Ansicht der 
Umstand, dass sie den tatbestandlichen Erfolg als Vermögensschaden be-
schreiben.4 Der Eintritt des Vermögensschadens separiert den Versuch von 
der Vollendung, und aus diesem Grund entfalten die Vorbedingungen seiner 
Feststellung Einfluss auf die Strafhöhe (§ 23 Abs. 2 StGB)5 sowie die Er-
heblichkeit eines etwaigen Rücktrittsverhaltens (§ 24 StGB). Bei dem Ver-
gehen der Untreue entscheiden sie gänzlich über die Strafbarkeit des pflicht-
vergessenen Vermögensbetreuers, denn dort ist die Versuchsstrafbarkeit 
nicht angeordnet.

Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung des Schadensmerkmales un-
ternimmt diese Schrift den Versuch, die Berechnung des Vermögensscha-
dens bei dem Tatbestand des Betruges nach § 263 StGB anhand bilanziel-

1  § 263 StGB schützt nach überwiegender und zutreffender Auffassung allein das 
Vermögen, vgl. Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, § 263, Rdnrn. 1/2; § 253 StGB 
protegiert nach h. M. auch noch die Freiheit der Willensentschließung und -betäti-
gung, vgl. Wittig, in: BeckOK  – StGB, § 253, Rdnr.  1 (vgl. aber auch den BGH, 
NStZ 2012, 272 [273], der nur das Vermögen als Schutzgut erwähnt; einen umfas-
senden Einblick in die Schadensberechnung bei § 253 StGB gewährt etwa Dehne-
Niemann, ZStW 123 [2011], 485 ff.); § 266 schützt nach h. M. wiederum allein das 
anvertraute Vermögen, vgl. dazu Schünemann, in: LK  – StGB, § 266, Rdnr.  23. 

2  Vgl. etwa Rengier, Strafrecht BT 1, § 1, Rdnr. 2: Vermögensdelikte im engeren 
Sinn; ferner BGH, NStZ-RR 2000, 331: Betrug als „Vermögensstraftat“; zur Syste-
matik vgl. ferner Otto, Struktur des strafrechtlichen Vermögensschutzes, S. 26 ff.

3  Während die Formulierung in § 263 StGB darauf lautet, dass das Vermögen 
eines anderen „beschädigt“ werde, fügt der Täter des § 253 StGB dem Vermögen 
„Nachteil zu“; § 266 StGB spricht schließlich allein davon, dass der Täter jenem, 
„dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt“.

4  Vgl. nur Rengier, Strafrecht BT 1, § 13, Rdnr.  117.
5  Die Milderungsmöglichkeit gemäß § 23 Abs. 2 StGB ist zwar nur fakultativ, 

aber sie unterliegt nach der Rechtsprechung einer Gesamtschau aller strafzumes-
sungserheblichen Gesichtspunkte, die insbesondere auch die Nähe zur Tatvollendung 
einbezieht, vgl. BGH, NStZ-RR 2010, 305 (306) und jüngst BGH, Beschl. v. 
10.  September 2013  – 2 StR 353/13  –, juris, Rdnr.  5 = NStZ-RR 2014, 9 (Ls.).
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ler Systeme durchzuführen. Wer mit der neueren Rechtsprechung6 zum 
Vermögensschaden bei Betrug und Untreue vertraut ist, weiß, dass diese 
Aufgabenstellung im Moment dem Zeitgeist entspricht, weil das Bundes-
verfassungsgericht im Juni 2010 bilanzielle Bewertungsregeln bei der Aus-
legung des Merkmals des Vermögensschadens herangezogen hat.7 Aber der 
Zeitgeist ist notwendig ein sprunghafter Geselle  – verlässt er den Schau-
platz, so verbleibt regelmäßig der einsame Lösungsvorschlag zu einem 
Problem, dem ohne nähere Erläuterung nur ein ephemeres Dasein beschert 
ist. Deshalb muss man vorab ein wenig ausholen und erklären, warum es 
unabhängig von der Konjunktur überhaupt lohnenswert erscheint, sich auch 
abseits des Strafrechts zu bewegen und dem Verhältnis von Vermögens-
schäden zu Bilanzen in Bezug auf den Tatbestand des Betruges (§ 263 
StGB) nachzuspüren.

Der Rückgriff auf außerstrafrechtliche Regelungssysteme ist freilich 
schon im Grundsatz keine saisonale Erscheinung: Insbesondere die „wirt-
schaftsnahen“ Straftatbestände gehen Allianzen mit anderen Rechtsgebieten 
ein und verleiten den Normanwender dazu, das Sichtfeld entsprechend zu 
erweitern,8 sodass auch eine bilanzielle Schadensrechnung dem strafrechtli-
chen Weitwinkel korrespondiert. Auf den ersten Blick scheint es außerdem, 
als eigne sich gerade der Betrugstatbestand für das Unterfangen, eine außer-
strafrechtliche Interpretationshilfe zu erschließen und dem Vermögensscha-
den aus einem bilanziellen Blickwinkel näher zu treten, weil die Auslegung 
dieses objektiven Tatbestandsmerkmals jedenfalls auf einen gewissen Kern-
bestand dogmatischer Kontinuität zu rekurrieren vermag; bilanzielle Expe-
rimente träfen insoweit auf ein stabiles „Grundgerüst“. Denn während die 
Auffassungen darüber, was etwa eine strafbare Untreue ausmache, aufgrund 
der mangelnden Kontur des Pflichtwidrigkeitskriteriums und seiner Verqui-
ckung mit dem Schadensmerkmal bereits zahlreichen Wandlungen unterla-
gen9, weilte lange Zeit10 über den Grundfesten der Betrugsschadensberech-

6  Insbesondere BVerfGE 126, 170 ff.; BVerfG, NJW 2013, 365 ff.; 2012, 907 ff.
7  Vgl. BVerfGE 126, 170 (223 ff.).
8  Ausführlich etwa jüngst Schuster, Das Verhältnis von Strafnormen und Bezugs-

normen, 2012; für den Untreuetatbestand vgl. Saliger, HRRS 2006, 10 (14); Ran-
siek, ZStW 116 (2004), 634 (636 ff.); zur Anwendung des sog. Fremdrechts im 
Wirtschaftsstrafrecht vgl. Altenhain/Wietz, NZG 2008, 569 ff. In jüngerer Zeit konn-
te man etwa anhand der bekannten „AUB“ – Entscheidung des BGH durchaus auch 
eine Restriktion des Zugriffs des § 266 StGB auf die übrige Rechtsordnung beob-
achten, vgl. BGH, NJW 2011, 88 (91) und dazu Krell, NStZ 2014, 62 (63 ff.). 

9  Ausführlich Saliger, ZStW 112 (2000), 563 ff.; ders.: HRRS 2006, 10 ff.
10  Freilich sind auch im Einzugsbereich des Betrugstatbestandes schon zuvor 

Umschwünge konstatiert worden: So konnte man in der bemerkenswerten Stellung-
nahme von Binding (DJZ 1911, 553 [557]) zum Beschluss der Vereinigten Strafse-
nate des Reichsgerichts vom 14.  Dezember 1910 (RGSt 44, 230 ff.  – untaugliche 
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nung  – abgesehen von der Vermögensbegriffsdiskussion  – gleichsam ein 
sanfter Flügel der Einmütigkeit.11 

Das vermeintlich klare Erscheinungsbild des Betrugsschadens gehört 
mittlerweile jedoch der Vergangenheit an, denn über die Gestalt des Vermö-
gensschadens und seine Berechnung im konkreten Fall mangelt es auch in 
der Betrugsdogmatik spätestens seit einer bedeutsamen Reihe von Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts12 an Konsens. Es stehen derzeit 
nicht nur verschiedene Ausdeutungen des wirtschaftlich fundierten Vermö-
gensbegriffes zur Diskussion, sondern auch differierende Berechnungsmodi 
für die Ermittlung des Vermögensschadens. Um Licht in dieses Dunkel zu 
bringen, spaltet man das Problemfeld üblicherweise anhand der skizzierten 
Streitpunkte: Einerseits ist der Vermögensbegriff zu erläutern, andererseits 
sind die Fragen zu klären, was man sich unter dem Vermögensschaden 
vorzustellen hat und wie die zu seiner Feststellung führenden Berechnungs-
modi beschaffen sind.13 Freilich wird bei genauerem Hinsehen deutlich, 
dass beide Teilaspekte an zahlreichen Schnittstellen miteinander korrespon-
dieren: Wer einen Begriff des Apfelbaumes hat, der kann die Vokabel des 
Fallobstes erklären, und so vermag auch jener, der das Vermögen auf den 
Begriff bringt, anzugeben, was ein Vermögensschaden ist. Hinter dieser 
Wegzehrung liegt die Prämisse, dass der Vermögensschaden einen Bestand-
teil des Vermögensbegriffs bildet. Daher lässt sich das Dunkelfeld der Ver-
mögensschadensberechnung einleitend anhand der groben Wegmarke aus-
leuchten, wonach der Vermögensschaden jedenfalls nicht im Wege des 
Kontrapunktes zu beschreiben ist – hier das Vermögen, dort der Schaden –, 
sondern in der Kategorie eines Verhältnisses gedacht werden muss: Der 
Begriff des Vermögensschadens beschreibt das Verhältnis einzelner Vermö-
gensbestandteile zum Vermögensganzen. Als Verhältnisbegriff14 macht der 
Vermögensschaden daher die Mitteilung, wie sich Vermögensmassen in 
Bezug auf eine gewisse Menge15 ihrer Bestandteile verhalten, wenn man auf 

Abtreibungsmittel; hier wird gemeinhin der Ausgangspunkt des wirtschaftlichen 
Vermögensbegriffs verortet) lesen, dass dieses Judikat von dem Bestreben geleitet 
werde, „der ganzen früheren Betrugs-Praxis den Garaus zu machen“.

11  Zu mangelnder Grundsatzkritik am Betrugstatbestand vgl. etwa Perron, in: 
Schönke/Schröder, StGB, § 263, Rdnrn. 1/2; krit. dazu wiederum Schünemann, NStZ 
2005, 473 (474).

12  BVerfGE 126, 170 ff.; BVerfG, NJW 2012, 907 ff.
13  Vgl. etwa Achenbach, in: Festschrift für Roxin, 2011, S. 1005 (1006); ferner 

die Differenzierung zwischen Vermögens- und Schadensbegriff bei Wahl, Die Scha-
densbestimmung beim Eingehungs- und Erfüllungsbetrug, S. 15 ff.

14  Vgl. auch Hefendehl, in: MünchKomm  – StGB, § 263, Rdnr.  490: Relations-
begriff.

15  Die freilich im schlimmsten Falle auch die gesamte Vermögensmasse umfassen 
kann.


